
94 Staat sgrundr echt

grenzte, war bestrebt, das Volk von der Politik fernzu
halten und es von der tagtäglichen Teilnahme an den 
Staatsangelegenheiten auszuschalten.

Der neue sozialistische Staat der Deutschen Demokra
tischen Republik wird dagegen nur dann eine unüberwind
liche Kraft darsteilen, wenn er dem werktätigen Volk 
nahesteht, wenn er die Werktätigen in die Politik einbe
zieht und das Volk zur ständigen, systematischen, aktiven 
und entscheidenden Teilnahme an der Leitung des Staates 
heranzieht.

Deshalb ist die alte administrative Gliederung, selbst 
mit den nach 1945 vorgenommenen Änderungen, jetzt zu 
einer Fessel der neuen Entwicklung geworden. Die ört
lichen Organe der Staatsgewalt müssen deshalb so reorga
nisiert werden, daß der Staatsapparat die Möglichkeit er
hält, den Willen der Werktätigen, der in den Gesetzen der 
Deutschen Demokratischen Republik zum Ausdruck ge
bracht ist, unverbrüchlich zu erfüllen und, gestützt auf die 
Initiative der Massen, eine Politik des werktätigen Volkes 
durchzuführen.

Der territoriale Wirkungsbereich der örtlichen Organe 
der Staatsgewalt muß deshalb so bestimmt werden, daß 
diese Organe die Leitung des wirtschaftlichen und kultu
rellen Aufbaus vollauf verwirklichen können. Die wirk
same Anleitung und Kontrolle der unteren Organe durch 
die übergeordneten sowie durch das Volk selbst müssen 
gesichert werden. Dadurch wird unser Staat gestärkt, der 
eines der wichtigsten Instrumente des Aufbaus des Sozia
lismus in unserem Lande ist.

Hiervon ausgehend beschlièbt die Volkskammer der 
Deutschen Demokratischen Republik folgendes Gesetz:


